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  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
  GimaPox Laminierharz EL-4
  UFI: ER10-90K1-400X-2A21

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

 Verwendung des Stoffs/des Gemischs
  Zwischenproduktgemisch für industrielle und gewerbliche Anwendungen

 Verwendungen, von denen abgeraten wird
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

 Firmenname:   Girrbach IDC
 Straße:    Hammerwerkstr. 27
	 Ort:	 	 	 	 76327	Pfinztal
 Telefon:    +49 7240 / 941130
 E-Mail:    info@girrbach.net
 Ansprechpartner:   Martin Girrbach
 Internet:    www.girrbach.net
 Auskunftgebender Bereich: Martin Girrbach

1.4. Notrufnummer:   Martin Girrbach: +49 7240 / 941130 (Mo - Fr: 8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr)

  ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

  GHS08 Gesundheitsgefahr

Muta. 2    H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

  GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2  H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

  GHS07

Acute Tox. 4   H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Skin Irrit. 2   H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2   H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1   H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Chemische Charakterisierung: Gemische

 Beschreibung:
	 	 Modifiziertes	Epoxidharz

Gefährliche Inhaltsstoffe 
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EINECS Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Reg.-Nr.
1675-54-3 4,4‘-Methylen diphenyldiglycidylether 50 - 100 %
216-823-5 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
01-2119456619-26-XXXX
2095-06-9 N-(Oxiranylmethyl)-N-phenyl-oxiranmethanamin 25 - 50 %
218-259-5 Muta. 2, H341; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.

2, H319; Skin Sens. 1, H31701-2120782027-0001

2.2. Kennzeichnungselemente

 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
  Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

 Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
  N-(Oxiranylmethyl)-N-phenyl-oxiranmethanamin
  4,4‘-Methylen diphenyldiglycidylether

 Signalwort:   Achtung

 Piktogramme:   GHS07-GHS08-GHS09

 Gefahrenhinweise
  H302    Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  H315    Verursacht Hautreizungen.
  H319    Verursacht schwere Augenreizung.
  H317    Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  H341    Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  H411    Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

 Sicherheitshinweise
  P261    Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  P280    Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  P301+P312   BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
     Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  P405    Unter Verschluss aufbewahren.
  P501    Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/
     internationalen Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren
  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
   · PBT: Nicht anwendbar.
   · vPvB: Nicht anwendbar.
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 zusätzl. Hinweise:
  Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

 Allgemeine Hinweise:
  Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48  
  Stunden nach einem Unfall.
 nach Einatmen:
  Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
  Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
 nach Hautkontakt:
  Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
 nach Augenkontakt:
	 	 Augen	mehrere	Minuten	bei	geöffnetem	Lidspalt	unter	fließendem	Wasser	spülen.
  Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
 nach Verschlucken:
  Sofort Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

  ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

 Geeignete Löschmittel
  CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem  
  Schaum bekämpfen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

  Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
  
 Besondere Schutzausrüstung:
  Atemschutzgerät anlegen.

  ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
  Nicht erforderlich.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
	 	 Nicht	in	die	Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser	gelangen	lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	 	 Mit	flüssigkeitsbindendem	Material	(Sand,	Kieselgur,	Säurebinder,	Universalbinder,	Sägemehl)	aufnehmen.
  Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
  Für ausreichende Lüftung sorgen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte

  Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
  Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
  Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

  Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
  Aerosolbildung vermeiden.
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

 Anforderungen an Lagerräume und Behälter
  Keine besonderen Anforderungen.
 Zusammenlagerungshinweise
  nicht erforderlich
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
  Behälter dicht geschlossen halten.
 Lagerklasse:
 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3. Spezifische Endanwendungen  
  
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
 Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

8.1. Zu überwachende Parameter

 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
	 Das	Produkt	enthält	keine	relevanten	Mengen	von	Stoffen	mit	arbeitsplatzbezogenen,	zu	überwachenden	Grenzwerten.	

DNEL-Werte
1675-54-3 4,4‘-Methylen diphenyldiglycidylether
MAK vgl. Abschn. IIb

 Zusätzliche Hinweise:
Risikomanagementmassnahmen
Empfehlung: Kalkulation / Risikobetrachtung z.B. ECETOCTRAM (www.ecetoc.eu)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 Persönliche Schutzausrüstung:
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 Atemschutz:
	 	 Bei	kurzzeitiger	oder	geringer	Belastung	Atemfiltergerät;	bei	intensiver	bzw.	längerer	Exposition	umluftunabhängiges		
  Atemschutzgerät verwenden.
  Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
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 Handschutz:
  Schutzhandschuhe.
 Handschuhmaterial
  Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitäts-
  merkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus  
	 	 mehreren	Stoffen	darstellt,	ist	die	Beständigkeit	von	Handschuhmaterialen	nicht	vorausberechenbar	und	muss
  deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
  Butylkautschuk
  Nitrilkautschuk
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
  Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
 Augenschutz
  Dichtschließende Schutzbrille.

  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
 
	 Aggregatzustand:		 	 flüssig
 Farbe:     gelblich
 Geruch:     leicht
 Geruchsschwelle:   Nicht bestimmt.
            
 pH-Wert:       Nicht bestimmt.
 
 Zustandsänderungen
 Schmelzpunkt:      Nicht bestimmt.
 Siedebeginn und Siedebereich:    Nicht bestimmt. 
 Flammpunkt:       131 °C

 Entzündbarkeit (fest, gasförmig):     Nicht anwendbar.
 Zündtemperatur:       415 °C
 Zersetzungstemperatur:      Nicht bestimmt.
 Selbstentzündungstemperatur:    Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
 Explosive Eigenschaften:     Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

 Explosionsgrenzen:
 untere:        Nicht bestimmt.
 obere:        Nicht bestimmt.
 Dampfdruck:      Nicht bestimmt.
   (bei 20 °C)
 Dichte (bei 20 °C):      1,17 g/cm³

 Wasserlöslichkeit:      nicht bzw. wenig mischbar

 Viskosität
 Dyn. Viskosität bei 20 °c:      2.000 mPas
 kinematisch:       Nicht bestimmt.

9.2. Sonstige Angaben
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.2. Chemische Stabilität
  Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
  Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5. Unverträgliche Materialien
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
  Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
 
 Akute Toxizität
  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Bezeichnung
Expositionswege Methode   Dosis Spezies

2095-06-9 N-(Oxiranylmethyl)-N-phenyl-oxiranmethanamin
dermal LD50    >2.000 mg/kg (rat)

 Primäre Reizwirkung:
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
  Verursacht Hautreizungen.
 Schwere Augenschädigung/-reizung
  Verursacht schwere Augenreizung.
 Sensibilisierung der Atemwege/Haut
  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
 CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
 Keimzell-Mutagenität
  Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
 Karzinogenität
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 Reproduktionstoxizität
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
 Aspirationsgefahr
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
 Aquatische Toxizität:
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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 Weitere ökologische Hinweise:
 Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): Gefährlich für Wasserorganismen 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
  PBT: Nicht anwendbar.
  vPvB: Nicht anwendbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

 Empfehlung
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

 Europäischer Abfallkatalog
  Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
  07 00 00  ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
	 	 07	02	00		 Abfälle	aus	HZVA	von	Kunststoffen,	synthetischem	Gummi	und	Kunstfasern
  07 02 08  andere Reaktions- und Destillationsrückstände
 
 Ungereinigte Verpackungen:
 Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR)
 14.1. UN-Nummer:   UN3082
 14.2. Ordnungsgemäße   3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
 UN-Versandbezeichnung:  (N-(Oxiranylmethyl)-N-phenyloxiranmethanamin,
      4,4‘-Methylen diphenyldiglycidylether)
 14.3. Transportgefahrenklassen:

	 Klasse		 	 	 	 	 9	(M6)	Verschiedene	gefährliche	Stoffe	und	Gegenstände
 Gefahrzettel     9
 14.4. Verpackungsgruppe:  III

Seeschiffstransport (IMDG)
 14.1. UN-Nummer:   UN3082
 14.2. Ordnungsgemäße   ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
 UN-Versandbezeichnung:  (N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline, bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane)
 14.3. Transportgefahrenklassen:

	 Class		 	 	 	 	 9	Verschiedene	gefährliche	Stoffe	und	Gegenstände
 Label      9
 14.4. Verpackungsgruppe:  III

*
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Lufttransport (IATA)
 14.1. UN-Nummer:   UN3082
 14.2. Ordnungsgemäße    ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
 UN-Versandbezeichnung:  (N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline, bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane)
 14.3. Transportgefahrenklassen:

 Class		 	 	 	 	 9	Verschiedene	gefährliche	Stoffe	und	Gegenstände
 Label      9
 14.4. Verpackungsgruppe:  III

14.5. Umweltgefahren
 Marine pollutant:    Ja
      Symbol (Fisch und Baum)
 Besondere Kennzeichnung (ADR):  Symbol (Fisch und Baum)
 Besondere Kennzeichnung (IATA):  Symbol (Fisch und Baum)

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
 Achtung: 	 	 	 	 Achtung:	Verschiedene	gefährliche	Stoffe	und	Gegenstände
 Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
 (Kemler-Zahl):     90
 EMS-Nummer:     F-A,S-F
 Stowage Category    A

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
 nicht anwendbar

 Transport/weitere Angaben:
 ADR
 Begrenzte Menge (LQ)    5L
 Freigestellte Mengen (EQ)   Code: E1
      Höchste Nettomenge je Innenverpackung:  30 ml
      Höchste Nettomenge je Außenverpackung:  1000 ml
 Beförderungskategorie    3
 Tunnelbeschränkungscode   -

 IMDG
 Limited quantities (LQ)    5L
 Excepted quantities (EQ)   Code: E1
      Maximum net quantity per inner packaging:  30 ml
      Maximum net quantity per outer packaging:  1000 ml

 UN „Model Regulation“:    UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF,
      FLÜSSIG, N.A.G. (N-(OXIRANYLMETHYL)-NPHENYL-OXIRANMETHANAMIN,  
      4,4‘-METHYLEN DIPHENYLDIGLYCIDYLETHER), 9, III
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  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder
das Gemisch

 Richtlinie 2012/18/EU
 Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner	der	Inhaltsstoffe	ist	enthalten.
 Seveso-Kategorie E2 Gewässergefährdend
 Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse  200 t
 Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse  500 t
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

 Nationale Vorschriften:
 Wassergefährdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung nach AwSV): stark wassergefährdend.

 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
 
 BG-Merkblatt: M 023 „Polyester- und Epoxid-Harze“

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
	 	 Stoffsicherheitsbeurteilungen	für	Stoffe	in	dieser	Mischung	wurden	nicht	durchgeführt.

  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

 Abkürzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL:	Derived	No	Effect	Level
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the „International Air Transport Association“ (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the „International Civil Aviation Organization“ (ICAO)
GHS:	Globally	Harmonized	System	of	Classification	and	Labelling	of	Chemicals
GefStoffV:	Gefahrstoffverordnung	(Ordinance	on	Hazardous	Substances,	Germany)
LOAEL:	Lowest	observed	adverse	effect	level
LOAEC:	Lowest	observed	adverse	effect	concentration
EC50:	Effective	concentration,	50	percent
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LL50: Lethal Loading, 50percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL:	No	observed	adverse	effect	level
NOAEC:	No	observed	adverse	effect	level
NTP: National Toxicology Program
N/A: not applicable
OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
PNEC:	predicted	no	effect	concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
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SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
SVHC: substance of very high concern
TRGS	Technische	Regeln	für	Gefahrstoffe
TSCA: Toxic Substances Control Act
VOC: Volatile Organic Compounds
VwVwS:	Verwaltungsvorschrift	wassergefährdender	Stoffe

 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
 H220   Extrem entzündbares Gas.
 H222   Extrem entzündbares Aerosol.
 H225   Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 H229   Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
 H304   Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 H336   Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 H411   Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 EUH066  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

 Weitere Angaben
 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
 Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem
 Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben
 sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
 verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit  
 sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)


